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Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband  

Rheinland-Pfalz e.V. 
 

 

Rheinau 10,  
56075 Koblenz     
Tel.: 0261/135-254    
Fax.: 0261/135-259 
Internet: www.bsv-rlp.de   
E-Mail: info@bsv-rlp.de 

 

 

Ausschreibung 
 

 
 
 

Landesmeisterschaft Sitzball 2015 
am 07.11.2015 in Emmelshausen 

 

Veranstalter: Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. 
 
Ausrichter: BSG Emmelshausen 
 
Turnierleitung:  Michael Rodriguez, Schloßstr. 9, 55444 Dörrebach 
 Tel. 0171-1764466 
  
Schiedsgericht: Turnierleitung  

Schiedsrichter: Lizenzierte DBS-/ LV-Schiedsrichter 

Ärztliche  

Betreuung: Dr. med. Berthold Karbach, Rhein-Mosel-Str. 91 c 

 56281 Emmelshausen, Tel. 06747 / 5986-0 

Medizinische   
Betreuung: DRK. Emmelshausen,  
 
Sportstätte: Neue Sporthalle des Konrad-Adenauer-Schulzentrums Emmelshausen, 

Rhein-Mosel-Straße 85 - 87, 
56281 Emmelshausen 

 
Zeitplan:  11:00 Uhr: Eintreffen der Mannschaften 
 

  11:15 Uhr: Mannschaftsführerbesprechung mit  Abgabe der    
Sportgesundheitspässe und Startpässe  

 
 11:30 Uhr: Beginn der Spiele 
 

 ca. 17:00 Uhr:  Ende der Spiele, danach Siegerehrung  
 
Spielplan: Der Spielplan wird nach endgültiger Meldung der teilnehmenden 

Mannschaften erstellt 
 
Qualifikationsmodus: Die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Sitzball 2016 erfolgt 

nach dem DBS Quotierungsschlüssel für Mannschaften: 
 
 Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. :  2 Mannschaften 

http://www.bsv-rlp.de/
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Meldung:               Teilnahme-Meldung bitte an: 
 
 Michael Rodriguez, Schloßstr. 9, 55444 Dörrebach 
 E-Mail: mike.rodriguez@web.de  
 
 
Es können auch mehrere Mannschaften eines Vereins, sowie Spielgemeinschaften teilnehmen. 
Sind sogar erwünscht!  
 
 

Meldetermin: bis spätestens 10. Oktober 2015 
 
 
Kostenregelung: Der Landesverband gibt keine Fahrtkostenzuschüsse für diese Veranstaltung 
 
 
Für dieses Turnier gelten die nachstehenden Bestimmungen: 
 
1. Es wird nach den Regeln des DBS gespielt.  

 
2. Spieler/Spielerinnen, die nicht im Besitz eines gültigen Gesundheitspasses sind, dürfen bei 

keinem Spiel eingesetzt werden 
 
3. Das letzte ärztliche Untersuchungsdatum im Sportgesundheitspass darf nicht länger als 12 

Monate (vom letzten Turniertag der Veranstaltung an gerechnet) zurückliegen. Werden 
Spieler/Spielerinnen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, während des Turniers eingesetzt, 
gelten diese Spiele als verloren. 

 
4. Spieler/Spielerinnen, die zusätzlich zu ihrer Behinderung an Erkrankungen leiden, die durch 

Wettkampfsport verschlimmert werden können, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. U. a. 
trifft dies in der Regel auf Personen zu, mit Implantate (z. B künstliche Gelenke,
Herzschrittmacher usw.) oder z. B. einen Herzinfarkt überstanden haben. Ausnahmen sind vor 
der Meldung zu diesem Turnier durch den jeweiligen behandelnden Arzt zu genehmigen (dies 
gilt unabhängig von der Sporttauglichkeitsbescheinigung im Sportgesundheitspass durch den 
behandelnden Arzt. Details sind dem Papier zur  Leistungssporttauglichkeit des DBS zu 
entnehmen) Formular Unbedenklichkeitsbescheinigung ist als Anlage beigefügt.  
 

5. „Doping ist nach den Bestimmungen des Deutschen Behindertensportverbandes e.V. (DBS-NPC) 

und des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband Rheinland-Pfalz e.V. (BSV RLP) 

verboten.  
Gültigkeit haben die internationalen und nationalen Anti-Doping-Bestimmungen,  
insbesondere den World Anti-Doping Code (WADC), Nationale Anti-Doping Code (NADC) sowie  
DBS Anti-Doping Code (ADC) in ihrer jeweils gültigen Fassung.  
Neu: Mit der Abgabe der Meldung zur Veranstaltung erkennt der Teilnehmer / die 

Teilnehmerin die Anti–Doping Regelwerke in ihrer jeweils gültigen Fassung an (abrufbar 

unter www.dbs-npc.de).“ 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mike.rodriguez@web.de
http://www.dbs-npc.de)/
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6. Mannschaften, die an den Deutschen Meisterschaften ,,Sitzball 2016" teilnehmen wollen, 
müssen nach dem neuen DBS-Handicapsystem antreten. Ihre Mannschaftshandicapzahl 
(MHZ) von 7 MHZ darf nicht unterschritten werden. Ein Überschreiten ist unschädlich. Die 
MHZ einer Mannschaft ergibt sich als Summe der einzelnen Handicaps der in dieser 
Mannschaft eingesetzten Spieler.  

 
7. Einsprüche/Proteste sind spätestens 1 Stunde nach Spielende schriftlich begründet, unter 

gleichzeitiger Zahlung einer Gebühr von € 50,00 beim Schiedsgericht einzureichen. 
 

 
 
 
 

gez. Rolf  Boettiger gez. Michael Rodriguez        gez. Ulrich Roßmer    
(Vizepräsident Sport) (Landesfachwart Sitzball 

Männer) 
(Landesfachwart Sitzball 

Damen) 
   

 
 
 
Anlagen: Meldebogen 


